
auch das fast vollständige Skelett eines erwachsenen
Menschen (Abb. 91) geborgen wurde. Zu den Lage-
umständen des Skeletts innerhalb der Brandschutt-
schicht ließen sich aufgrund des Zeitdrucks bei der
Bergung keine Aussagen treffen, doch zeigte nun die
anthropologische Bearbeitung, dass das Individuum
wohl in teilskelettiertem Zustand in den Brunnen ge-
langte. Die Geschlechtsbestimmung ergab ein männ-
liches Individuum zwischen 50 und 60 Jahren. Die
Körperhöhe ließ sich mit etwa 1,66m rekonstruieren.

Bei der Untersuchung fanden sich weitere Auffäl-
ligkeiten zum Leben und zu den Todesumständen des
Mannes. Zunächst fiel die ausgeprägte Breite des Schä-
dels im Vergleich zur übrigen Wuchsform ins Auge.
Diese weicht von regionalen römischen wie auch von
germanischen Skelettserien deutlich ab, sodass mit ei-
niger Wahrscheinlichkeit nicht von einer regionalen
Herkunft des Mannes auszugehen ist. Mit den ange-
wandten Untersuchungsmethoden gelingt die weitere
Eingrenzung seiner Provenienz nicht. – Eine Antwort
könnte sicherlich eine Isotopenanalyse am Skelett ge-
ben.

Am rechten Oberschenkelknochen fand sich im
Schaftbereich eine verheilte Fraktur. Diese weist eine
schräge Bruchlinie auf, was auf eine Krafteinwirkung
von außen und unten hindeutet. Die Bruchenden sind
nicht zueinander verschoben und nur in einer leicht
verkanteten Position ohne weitere Komplikationen
miteinander verwachsen, was für den Mann aber eine
leichte Verschiebung in der Beinform bedeutete.
Oberschenkelfrakturen setzen aufgrund des massiven
Knochens und des umgebenden kompakten Muskel-
gewebes eine starke Krafteinwirkung voraus. Gleich-
zeitig besteht eine hohe Gefahr begleitender Kompli-
kationen, sodass die Tatsache, dass das Bein gut
verheilt ist, mindestens auf eine längere Ruhigstellung,
vielleicht auch auf eine ärztliche Behandlung hindeu-
ten könnte.

Eine weitere Auffälligkeit findet sich am dritten
Halswirbel des Individuums. Sie deutet auf die Todes-
ursache hin. Auf der Wirbelunterseite finden sich Spu-
ren eines Hiebes mit scharfer Waffe (Abb. 92). Der be-
nachbarte vierte Halswirbel fehlt vollständig, sodass
der weitere Verlauf des Schnittes nicht zu verfolgen ist.
Position und Art der Verletzung am vorliegenden Wir-
bel lassen erkennen, dass der Schlag waagerecht von
hinten geführt wurde, wobei der Schlagende wahr-
scheinlich rechts seitlich des Mannes stand. Ob dieser
Schlag den Kopf vollständig vom Rumpf trennte,
kann ohne den benachbarten Wirbel nicht abschlie-

enschliche Skelettreste oder Einzelknochen stel-
len im römischen Siedlungskontext einen außer-

gewöhnlichen Befund dar, der außerhalb der gängigen
Bestattungssitte nach Erläuterungen (Verbrechen,
Notsituation, gesonderte gesellschaftliche Stellung,
etc.) suchen lässt. Dabei zeigt die immer regelhafter
werdende archäozoologische Bearbeitung römischer
Siedlungsgrabungen, dass einzelne menschliche Kno-
chen im Fundmaterial eher die Regel als die Ausnah-
me darstellen, ohne dass bislang eine befriedigende Er-
klärung dafür vorliegt. Außergewöhnlich sind dagegen
Skelettfunde, die außerhalb der Gräberfelder ohne er-
kennbare Bestattungssitte in den Boden gelangten.
Derartiges liefert schlaglichtartig das Bild einer außer-
halb der Norm stehenden Situation.

Einen solchen Befund dokumentierte man bereits
2005 im Braunkohlentagebaurevier Garzweiler. Auf
der ersten Sohle des Tagebaus wurden im Rahmen ei-
ner Notbergung die Kästen zweier römischer Brunnen
freigelegt. In einem fand sich 1,2m über der Sohle eine
kompakte Brandschuttschicht (Abb. 90), aus der ne-
ben Teilskeletten von zwei Rindern, einem jungen
Schwein, einem Hund und einem menschlichen Neo-
naten (einem bei der Geburt verstorbenen Säugling),
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lär, wobei sich die Datierung der übrigen Befunde sehr
heterogen verteilt und sich daher sicherlich nicht mit
einem Ereignis in Zusammenhang bringen lässt. Auf-
gelassene Brunnen scheinen in unruhigen Zeiten stets
als geeignete Beseitigungsstätte in Betracht gezogen
worden zu sein.

Literatur: TH. BECKER/B. PÄFFGEN, Menschenskelette aus dem
Zerstörungshorizont der villa rustica von Kirchberg. Arch. Rhein-
land 2003 (Stuttgart 2004) 126–128. – U. GEILENBRÜGGE, Lei-
che im Römerbrunnen. Arch. Deutschland 3/2006, 49.

ßend geklärt werden. In jedem Fall sprengte die Wucht
des Schlags den fehlenden Wirbel, sodass sich die Ein-
zelteile nicht mehr bergen ließen. Die Auswirkungen
des Schlages waren zweifellos tödlich.

Die exakte Ausführung des Hiebes und die waage-
rechte Positionierung sprechen eindeutig gegen eine
Kampfverletzung. Vielmehr wurde der Mann offen-
sichtlich geköpft. Dies bestätigt auch der Vergleich
mit Hiebspuren an Skeletten von Menschen, die im
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit durch Köp-
fen hingerichtet wurden.

Das Köpfen als Hinrichtungsart ist aus römischer
Zeit kein unbekannter Befund. Abgesehen von schrift-
lichen Überlieferungen als Strafe (z.B. die Hinrich-
tung des heiligen Paulus in Rom), sind vereinzelte 
Bestattungen mit entsprechenden Spuren (z.B. das
Märtyrergrab 1966/36 aus dem St.-Victor-Dom in
Xanten) belegt.

Die Hinrichtung fand deutlich vor der Einbettung
des Skeletts in die Brunnenfüllung statt, da sich die
Knochen des Toten nur noch teilweise im anatomi-
schen Verband befanden. Möglicherweise war der
Leichnam eine Zeit lang mit Schutt oder Erde be-
deckt, da sich keine Hinweise auf Verbiss durch Tiere
fanden. Wenn diese Bedeckung durch den Brand-
schutt geschah, in dem das Skelett im Brunnen lag,
muss dieser bereits abgekühlt gewesen sein. Hinweise
auf Brandeinwirkung fanden sich am Skelett jedenfalls
nicht.

Die abschließende Einordnung des Befundes kann
nur im Zusammenhang mit der Datierung der Schicht
geschehen. In der Brandschuttschicht befanden sich
keine datierenden Funde. Im Profil zeigt sich aller-
dings, dass sich diese Schicht durch ein Kiespaket
deutlich von den darunterliegenden Nutzungsschich-
ten des Brunnens absetzt. Aus dem untersten Bereich
barg man einige Funde aus dem 2. Jahrhundert, die
den Nutzungszeitraum des Brunnens einengen. Da
sich zwischen diesem Teil und der Kiesschicht keine
Hinweise auf einen Auflassungshorizont aus einge-
schwemmtem Sediment oder hineingefallenen, orga-
nischen Resten fanden, ist davon auszugehen, dass das
Kiespaket und der Brandschutt bald nach der Entste-
hung der Nutzungsschicht in den Brunnen geschüttet
wurden. Möglicherweise sind die Knochen noch im 
2. Jahrhundert in den Brunnen gelangt. – In jedem
Fall muss die Datierung der Funde als terminus post
quem für die des Skeletts angesetzt werden. Ein end-
gültiges Datum wird sich nur im Rahmen einer 14C-
Analyse bestimmen lassen. Dabei bleibt zu hoffen,
dass diese Datierung Aufschluss darüber geben kann,
ob es sich bei der Hinrichtung um die Ausführung ei-
ner offiziell verhängten Strafe handelt oder die Besei-
tigung einer unerwünschten Person im Bürgerkrieg
oder ähnlichen unruhigen Zeiten. Der Ort der Be-
stattung deutet dabei eher in die letztgenannte Rich-
tung. Als Brunnenfund steht dieses Skelett im Bereich
der rheinischen Braunkohlenarchäologie nicht singu-
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